
Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte und 
Rückgabe der Sache in das Ermittlungsverfahren

Die notwendige differenzierte Mit
wirkung der Werktätigen im gericht
lichen Verfahren setzt eine wohl- 
durchdachte Ermittlungstätigkeit vor
aus. Diese darf nicht nur auf die all
seitige Aufklärung der Straftat ge
richtet sein, sondern muß sich auch 
auf die Einbeziehung der für das je
weilige Verfahren geeignetsten ge
sellschaftlichen Kräfte erstrecken. Es 
gilt auch hier, mit dem geringsten 
Aufwand den größtmöglichen Erfolg 
zu erzielen. Das dient gleichzeitig der 
Beschleunigung des Verfahrens.
Es darf jedoch nicht übersehen wer
den, daß die differenzierte Einbezie
hung der gesellschaftlichen Kräfte 
den Mitarbeitern der Rechtspflegeor
gane verschiedentlich noch Schwierig
keiten bereitet. Auch ist die Gefahr 
des routinehaften Arbeitens hierbei 
nicht zu unterschätzen.
Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt 
die Anwendung des § 174 StPO an 
Bedeutung. Die recht allgemeine 
Festlegung im Beschluß des Präsi
diums des Obersten Gerichts vom 
21. April 1965 über die unmittelbare 
Mitwirkung der Bevölkerung im 
Strafverfahren (NJ 1965 S. 337), daß 
die Sache nur dann in das Ermitt
lungsverfahren zurückgewiesen wer
den kann, wenn das Kollektiv nicht 
ln das Ermittlungsverfahren einbe
zogen wurde, reicht m. E. nicht aus.

Sie trägt den engen Wechselbeziehun
gen zwischen der allseitigen Aufklä
rung der Straftat, ihrer Ursachen und 
begünstigenden Bedingungen und der 
erzieherischen Rolle der gesellschaft
lichen Kräfte nicht genügend Rech
nung. Die Kollektive werden im Er
mittlungsverfahren häufig nicht um
fassend auf die Möglichkeiten ihrer 
Mitwirkung hingewiesen und können 
sich deshalb oft noch nicht zu einer 
bestimmten Teilnahmeform ent
schließen. In der Regel ist dieser 
Mangel aus den Protokollen nicht er
sichtlich. Die in Vorbereitung befind
liche Richtlinie des Obersten Ge
richts sollte deshalb festlegen, daß 
die Protokolle das wesentliche Ergeb
nis der Aussprache über die Möglich
keiten der Mitwirkung (Kollektivver
treter, gesellschaftlicher Ankläger 
oder Verteidiger) sowie über eine 
eventuelle Bürgschaftsübernahme 
oder Arbeitsplatzbindung enthalten 
müssen. Andernfalls sollte die Rück
gabe in das Ermittlungsverfahren 
nach § 174 StPO möglich sein. Eine 
derartige Festlegung würde die Un
tersuchungsorgane zu einer gründli
cheren Arbeit veranlassen und den 
Rechtspflegeorganen den notwendi
gen Einblick in die Erziehungskraft 
und Reife des betreffenden Kollek
tivs geben.
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Zur Erziehung Straffälliger in Kraftverkehrsbetrieben

Es ist allgemeine Meinung, daß mit 
dem Arbeitskollektiv des Verurteil
ten diejenigen Kräfte vorhanden 
sind, die am ehesten zur Erziehung 
Straffälliger beitragen können. Nun 
gibt es aber nicht wenige ökonomi
sche und gesellschaftliche Bereiche, 
in denen Menschen Zusammenleben, 
zeitweilig oder auch ständig Zusam
menarbeiten, ohne daß man von 
einem Kollektiv im philosophischen 
Sinne sprechen kann. Das ist z. B. in 
Kraftverkehrsbetrieben und Spedi
tionen der Fall.
Bereits die Organisation eines Kraft
verkehrsbetriebes zeigt, wie lose die 
Bindungen der Menschen unterein
ander sind. Die Kraftverkehrsbe
triebe und Speditionen sind in der 
Regel in Brigaden (teilweise als Ver
kehrs- oder Meisterbereiche bezeich
net) aufgeteilt. Der persönliche Kon
takt der Mitglieder einer solchen Bri
gade beschränkt sich auf gelegent
liche Begegnungen und Unterhaltun
gen während der Rüstzeiten bei 
gleichzeitigem Arbeitsbeginn.
Ein etwas engerer Kontakt besteht 
allenfalls zwischen den Besatzungen 
eines im Schichtbetrieb eingesetzten

Fahrzeugs. Auch dieser Kontakt be
schränkt sich aber häutig nur auf 
evtl. Absprachen bei der Fahrzeug
übernahme und gelegentliche Be
richte über die während der Fahrt 
aufgetretenen Mängel. Während 
ihrer Arbeit sind Kraft- und Beifah
rer auf sich allein gestellt und lösen 
die ihnen von den Meistern oder Dis
ponenten übertragenen Aufgaben. 
Daraus ergibt sich, daß in diesen 
oder ähnlichen Arbeitsbereichen oft 
nicht die Voraussetzungen für die 
kollektive Erziehung eines straffällig 
gewordenen Bürgers vorhanden sind.
Lediglich die Meister und Disponen
ten sind in der Regel diejenigen Per
sonen an der Arbeitsstelle, die die 
Kraft- oder Beifahrer etwas näher 
kennen und daher auch in der Lage 
sind, ihre Einsatzbereitschaft, ihre 
Einstellung zur Arbeit und ihre cha
rakterlichen Eigenschaften zu beur
teilen. Bei diesen oftmals mit dem 
Attribut „kollektiv" versehenen Be
urteilungen muß deshalb beachtet 
werden, daß es Beurteilungen sind, 
die von einzelnen Personen ange
fertigt wurden und daher subjektive 
Mängel enthalten können. Deshalb

sollte schon während der Ermittlun
gen darauf geachtet werden, daß alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
um ein möglichst lückenloses Bild 
über das Verhalten eines Beschuldig
ten aus einem solchen Bereich im Ar
beitsprozeß, über seine charakter
lichen Eigenschaften, über seine fa
miliären Verhältnisse und seine ge
sellschaftliche Tätigkeit zu gewin
nen, damit bereits im Strafverfahren 
mit besonderer Sorgfalt die Voraus
setzungen für die Erziehung des Ver
urteilten auch in diesen Bereichen — 
ggf. im Zusammenwirken mit ande
ren Kollektiven — geschaffen wer
den.
Besondere Bedeutung kommt dabei 
den erzieherischen Bemühungen ein
zelner Meister zu. So versuchte z. B. 
der Meister in einer Spedition, die 
ihm unterstellten Kollegen fester an
einander zu binden, indem er mehre
ren Kollegen gemeinsame Aufgaben 
stellte, Arbeitsprobleme und politi
sche Tagesfragen mit ihnen beriet 
und sich dafür einsetzte, daß die 
Kollegen einen Teil der Freizeit 
sinnvoll gemeinsam verbringen. 
Solche Bemühungen können Voraus
setzungen für eine Gemeinschaft sein, 
die sich zu einem sozialistischen Kol
lektiv entwickelt.
Schwierig ist es, straffällig gewor
dene Kraft- und Beifahrer in ein 
festes Arbeitskollektiv einzugliedern. 
Sind sie Angehörige eines Spedi
tionsbetriebs, so werden sie meist in 
Lager- oder Transportbrigaden ein
gesetzt, weil sie dort unter ständiger 
Kontrolle und Aufsicht eines Vorge
setzten arbeiten. Nur in einzelnen 
Fällen gelang es, Straffällige einem 
verantwortungsbewußten, langjährig 
erprobten Kraftfahrer als Beifahrer 
zuzuordnen und sie zu einem gesell
schaftsgemäßen Handeln zu erziehen; 
das wurde bisher aber auch noch zu 
selten versucht. Negativ wirkt sich 
ferner aus, wenn Straffällige anderer 
Abteilungen eines Kraftverkehrsbe
triebs in die Spedition als Beifahrer 
versetzt werden und dort unbeauf
sichtigt tun und lassen können, was 
sie wollen.
Die Bildung einer festen Gemein
schaft in Kraftverkehrsbetrieben und 
Speditionen wird manchmal auch 
noch durch den relativ hohen Anteil 
Vorbestrafter und durch eine hohe 
Fluktuation beeinträchtigt.
Diese Darlegungen der Verhältnisse 
in Kraftverkehrsbetrieben zeigt, wie 
notwendig gerade eine qualifizierte 
Untersuchung von Straftaten in die
sen Bereichen ist und wie differen
ziert die erzieherisch wirksamsten 
Maßnahmen festgelegt werden müs
sen.
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